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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Joachim Unterländer, Bernhard 
Seidenath, Hermann Imhof, Ingrid Heckner, Alex-
ander König, Jürgen Baumgärtner, Gudrun Bren-
del-Fischer, Dr. Ute Eiling-Hütig, Wolfgang Fack-
ler, Markus Fröschl, Judith Gerlach, Dr. Thomas 
Goppel, Florian Hölzl, Klaus Holetschek, Dr. Ger-
hard Hopp, Thomas Huber, Sandro Kirchner, Hel-
mut Radlmeier, Steffen Vogel, Mechthilde Witt-
mann CSU 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein 
Bayerisches Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz – I 
hier: Präambel 
(Drs. 17/21573) 

Der Landtag wolle beschließen: 

Dem Gesetz wird folgende Präambel vorangestellt: 

„Mit diesem Gesetz wird die psychiatrische, psy-
chotherapeutische, psychosomatische und psychoso-
ziale Versorgung für Menschen mit psychischem Hil-
febedarf gestärkt. Ziel ist es, psychische Erkrankun-
gen weiter zu entstigmatisieren sowie den Menschen 
in psychischen Krisen Anlaufstellen zu bieten und 
durch eine frühzeitige Unterstützung wirksam zu hel-
fen. Damit sollen auch Unterbringungen ohne oder 
gegen den Willen der betroffenen Menschen sowie 
Zwangsmaßnahmen vermieden werden. 

Zugleich regelt dieses Gesetz die Voraussetzun-
gen und die Gestaltung der öffentlich-rechtlichen Un-
terbringung psychisch kranker Menschen sowie die 
Anwendung von Zwangsmaßnahmen. Die Unterbrin-
gung und Zwangsmaßnahmen sind letztes Mittel, 
wenn andere Hilfe- und Unterstützungsmöglichkeiten 
nicht ausreichen, um die Betroffenen und die Allge-
meinheit vor Schaden zu bewahren. 

Bei allen Hilfen und Maßnahmen auf Grund die-
ses Gesetzes ist auf die individuelle Situation des 
betroffenen Menschen besondere Rücksicht zu neh-
men. Seine Würde, seine Rechte und sein Wille sind 
stets zu achten. Die Behandlung und Hilfe stehen 
immer im Zentrum des Handelns. 

Leitgedanken für die Versorgung, Unterbringung 
und Behandlung sind insbesondere: 

─ Die in Art. 100 der Verfassung (BV) und den Art. 1 
und 2 des Grundgesetzes (GG) verankerte Würde 
des Menschen sowie dessen Recht auf Freiheit 
und körperliche Unversehrtheit. 

─ Der Schutz der Allgemeinheit. 

─ Die Bedeutung von Prävention und Therapie: Die 
Krisendienste und die Unterbringung fügen sich 
als Elemente in eine Versorgungskette ein, deren 
zentrale Bezugspunkte Prävention und Therapie 
sind. Dies gilt auch für die Gewaltprävention: Ge-
nesung ist auch die beste Gewaltprävention. 

─ Die Bedeutung der Vernetzung und Zusammen-
arbeit der Beteiligten. 

─ Die Bedeutung des Engagements, des Wissens 
und der Erfahrung der Menschen in der organi-
sierten Selbsthilfe, insbesondere in den maßgebli-
chen Verbänden der Psychiatrie-Erfahrenen und 
der Angehörigen psychisch Kranker in den Hilfe-
systemen für Menschen mit psychischen Erkran-
kungen bzw. Beeinträchtigungen. 

─ Die in den Grundsätzen der Staatsregierung zur 
Versorgung von Menschen mit psychischen Er-
krankungen in Bayern genannten und regelmäßig 
fortzuentwickelnden Leitlinien. 

─ Die UN-Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen. 

─ Die UN-Kinderrechtskonvention. 

─ Die Gewährleistung gleicher Zugangsmöglichkei-
ten zur Versorgung in allen Teilen Bayerns im 
Sinne des Art. 3 BV, unter besonderer Berück-
sichtigung auch des ländlichen Raumes.“ 

 

 

Begründung: 

Mit der Präambel werden die Ziele des Gesetzes be-
schrieben und der Zweck der Heilung und Hilfe in 
einen besonderen Fokus gerückt. Durch die Präambel 
werden nicht nur die Leitgedanken beschrieben, son-
dern auch eine Verbindung von Hilfen- und Unterbrin-
gungsteil hergestellt. 

 


